
 

 

 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

GENERALDIREKTION STEUERN UND ZOLLUNION  
GENERALDIREKTION BINNENMARKT, INDUSTRIE, UNTERNEHMERTUM UND KMU 

Brüssel, den 17. Dezember 2020 

MITTEILUNG  

  

DER AUSTRITT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS UND DIE EU-VORSCHRIFTEN IM 

BEREICH DROGENAUSGANGSSTOFFE  

Seit dem 1. Februar 2020 ist das Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat der 

Europäischen Union mehr, sondern ein „Drittland“.
1
 Im Austrittsabkommen

2
 ist ein 

Übergangszeitraum vorgesehen, der am 31. Dezember 2020 endet. Bis zu diesem 

Zeitpunkt gilt das EU-Recht in seiner Gesamtheit für das Vereinigte Königreich und im 

Vereinigten Königreich.
3
  

Die EU und das Vereinigte Königreich werden während des Übergangszeitraums ein 

Abkommen über eine neue Partnerschaft aushandeln, das insbesondere eine 

Freihandelszone vorsieht. Es ist jedoch nicht sicher, ob am Ende des Übergangszeitraums 

ein solches Abkommen geschlossen und in Kraft treten wird. In jedem Fall würden durch 

ein solches Abkommen Beziehungen begründet, die sich hinsichtlich der 

Marktzugangsbedingungen erheblich von der Teilnahme des Vereinigten Königreichs am 

Binnenmarkt
4
, an der Zollunion der EU und am MwSt- und Verbrauchsteuerraum 

unterscheiden.  

Daher sind alle interessierten Parteien, insbesondere die Wirtschaftsakteure, auf die nach 

Ablauf des Übergangszeitraums bestehende Rechtslage hinzuweisen (unten Teil A). In 

dieser Mitteilung werden auch einschlägige Trennungsbestimmungen des 

Austrittsabkommens (unten Teil B) sowie die in Nordirland nach Ablauf des 

Übergangszeitraums anwendbaren Vorschriften (unten Teil C) erläutert.  

Empfehlung für Interessenträger:  

                                                 
1
  Ein Drittland ist ein Land, das nicht Mitglied der EU ist. 

2
  Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7) (im 

Folgenden das „Austrittsabkommen“). 

3
  Mit bestimmten Ausnahmen, die in Artikel 127 des Austrittsabkommens festgelegt sind. Diese sind 

jedoch im Zusammenhang mit dieser Mitteilung nicht von Belang. 

4
  Insbesondere umfasst ein Freihandelsabkommen keine Binnenmarktgrundsätze (für Waren und 

Dienstleistungen) wie gegenseitige Anerkennung, das „Herkunftslandprinzip“ oder Harmonisierung. 

Ebenso wenig werden durch ein Freihandelsabkommen Zollförmlichkeiten und -kontrollen, etwa in 

Bezug auf den Ursprung der Waren und die betreffenden Vormaterialien, oder Einfuhr- und 

Ausfuhrverbote und -beschränkungen abgeschafft. 
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Um sich auf die in dieser Mitteilung beschriebenen Folgen einzustellen, sollten 

Interessenträger im Bereich des Handels mit Drogenausgangsstoffen den Auswirkungen 

des Ablaufs des Übergangszeitraums auf den Handel zwischen der EU und dem 

Vereinigten Königreich Rechnung tragen. 

 

Dabei ist Folgendes zu beachten: 

Diese Mitteilung befasst sich nicht mit  

- der allgemeinen Chemikaliengesetzgebung der EU und 

- den EU-Zollverfahren. 

Zu diesen Themen wurden gesonderte Mitteilungen veröffentlicht
5
. 

Außerdem sollte die allgemeinere Mitteilung zu Verboten und Beschränkungen, 

einschließlich Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen, beachtet werden
6
. 

A.  RECHTSLAGE NACH ABLAUF DES ÜBERGANGSZEITRAUMS 

Nach Ablauf des Übergangszeitraums gelten die EU-Rechtsvorschriften im Bereich der 

Drogenausgangsstoffe
7
 nicht mehr für das Vereinigte Königreich

8
. Bei der Beförderung 

von Waren aus der EU in das Vereinigte Königreich wird es sich um Ausfuhren aus der 

EU und bei der Beförderung von Waren aus dem Vereinigten Königreich in die Union 

um Einfuhren in die EU handeln. Dies wirkt sich insbesondere wie folgt aus: 

Bei der Beförderung dieser Waren handelt es sich nicht mehr um 

innergemeinschaftlichen Warenverkehr, sodass die Verordnung (EG) Nr. 273/2004 keine 

Anwendung mehr findet. Stattdessen gilt die Verordnung (EG) Nr. 111/2005. 

 Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 müssen die zuständigen 

Behörden in der Union den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs 

vor jeder Ausfuhr von erfassten Stoffen der Kategorien 1 und 4 des Anhangs und 

vor der Ausfuhr von erfassten Stoffen der Kategorien 2 und 3 des Anhangs eine 

Vorausfuhrunterrichtung senden. Dem Vereinigten Königreich wird eine 

Antwortfrist von 15 Werktagen eingeräumt, nach deren Ablauf die zuständigen 

Behörden des Ausfuhrmitgliedstaats den Ausfuhrvorgang genehmigen können, 

sofern von den zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs keine 

Hinweise darauf eingegangen sind, dass der Zweck dieses Ausfuhrvorgangs 

                                                 
5  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-

ready-end-transition-period_de  

6
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/import_and_export_licences_en.pdf 

7
  Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels 

mit Drogenausgangsstoffen zwischen der Union und Drittländern, ABl. L 22 vom 26.1.2005, S. 1 und 

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe, ABl. L 47 vom 18.2.2004, S. 1. 

8
  Zur Anwendbarkeit der Verordnungen (EG) Nr. 111/2005 und (EG) Nr. 273/2004 auf Nordirland siehe 

Teil C dieser Mitteilung. 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_de
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_de
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möglicherweise die unerlaubte Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen 

Stoffen ist. 

 Darüber hinaus ist gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 für 

Ausfuhren erfasster Stoffe der Kategorien 1, 2 und 4 des Anhangs, für die eine 

Zollanmeldung abzugeben ist, einschließlich Ausfuhren erfasster Stoffe, die nach 

einer mindestens zehntägigen Lagerung in einer Freizone des Kontrolltyps I oder 

einem Freilager aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden, eine 

Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Die Ausfuhrgenehmigung wird von den 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaats erteilt, in dem der Ausführer 

niedergelassen ist. 

 Im Einklang mit Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 ist nach dem 

Ende des Übergangszeitraums für die Einfuhr erfasster Stoffe der Kategorie 1 des 

Anhangs aus dem Vereinigten Königreich eine Einfuhrgenehmigung erforderlich. 

Eine Einfuhrgenehmigung kann nur einem Wirtschaftsbeteiligten erteilt werden, 

der in der Union niedergelassen ist. Die Einfuhrgenehmigung wird von den 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaats erteilt, in dem der Einführer 

niedergelassen ist.  

B. EINSCHLÄGIGE TRENNUNGSBESTIMMUNGEN DES AUSTRITTSABKOMMENS 

Nach Artikel 47 Absatz 1 des Austrittsabkommens wird eine Beförderung von Waren, 

die vor Ablauf des Übergangszeitraums begonnen und nach seinem Ablauf endet, unter 

den darin festgelegten Bedingungen in Bezug auf die Anforderungen der Einfuhr- und 

Ausfuhrgenehmigungen und -lizenzen im Unionsrecht wie eine Beförderung innerhalb 

der Union behandelt.  

Beispiel: Eine Sendung von Drogenausgangsstoffen, deren Beförderung zwischen der 

EU und dem Vereinigten Königreich am Ende des Übergangszeitraums noch nicht 

abgeschlossen ist, kann noch auf Grundlage der Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 273/2004 in die EU oder in das Vereinigte Königreich eingeführt werden.  

C. IN NORDIRLAND NACH ABLAUF DES ÜBERGANGSZEITRAUMS ANWENDBARE 

VORSCHRIFTEN 

Nach Ablauf des Übergangszeitraums gilt das Protokoll zu Irland/Nordirland
9
. Das 

Protokoll zu Irland/Nordirland bedarf einer regelmäßigen Zustimmung der 

parlamentarischen Versammlung für Nordirland, wobei der anfängliche 

Anwendungszeitraum 4 Jahre nach Ablauf des Übergangszeitraums endet
10

.  

Nach dem Protokoll zu Irland/Nordirland sind einige Bestimmungen des EU-Rechts auch 

auf das Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich in Bezug auf Nordirland 

anwendbar. Die EU und das Vereinigte Königreich haben im Protokoll zu 

Irland/Nordirland ferner vereinbart, dass, soweit EU-Vorschriften auf das Vereinigte 

                                                 
9
  Artikel 185 des Austrittsabkommens.  

10
  Artikel 18 des Protokolls zu Irland/Nordirland. 
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Königreich und im Vereinigten Königreich in Bezug auf Nordirland anwendbar sind, 

Nordirland behandelt wird, als ob es ein Mitgliedstaat wäre.
11

 

Nach dem Protokoll zu Irland/Nordirland gelten die Verordnungen (EG) Nr. 111/2005 

und (EG) Nr. 273/2004 für das Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich in 

Bezug auf Nordirland
12

.  

Daher sind Bezugnahmen auf die EU in den Teilen A und B dieser Mitteilung auch als 

Bezugnahmen auf Nordirland zu verstehen, während Bezugnahmen auf das Vereinigte 

Königreich nur als Bezugnahmen auf Großbritannien zu verstehen sind. 

Konkret bedeutet dies unter anderem Folgendes: 

 In Nordirland niedergelassene Wirtschaftsbeteiligte und Verwender sind durch 

die Verpflichtungen der Verordnungen (EG) Nr. 273/2004 und (EG) 

Nr. 111/2005 gebunden.  

 Für die Beförderung von Drogenausgangsstoffen zwischen Nordirland und der 

EU gilt die Verordnung (EG) Nr. 273/2004, weshalb die Verordnung (EG) 

Nr. 111/2005 in diesem Fall keine Anwendung findet.  

 Die Verordnung (EG) Nr. 111/2005 betrifft Ausfuhren von 

Drogenausgangsstoffen von Nordirland in Drittländer. Folglich müssen die 

zuständigen Behörden in Nordirland den zuständigen Behörden des Drittlands vor 

jeder Ausfuhr von Drogenausgangsstoffen eine Vorausfuhrunterrichtung senden 

und benötigen für diese Stoffe ferner eine Ausfuhrgenehmigung. Diese 

Ausfuhrgenehmigungen müssen von den für Nordirland zuständigen Behörden 

ausgestellt werden. 

 Die Verordnung (EG) Nr. 111/2005 betrifft Ausfuhren von 

Drogenausgangsstoffen von Nordirland nach Großbritannien
13

. 

 Die Verordnung (EG) Nr. 111/2005 betrifft Einfuhren von 

Drogenausgangsstoffen aus Großbritannien oder einem Drittland nach 

Nordirland. Folglich sind für Sendungen von Drogenausgangsstoffen 

Einfuhrgenehmigungen erforderlich, die von den für Nordirland zuständigen 

Behörden ausgestellt werden müssen. 

Gemäß dem Protokoll zu Irland/Nordirland kann sich das Vereinigte Königreich in 

Bezug auf Nordirland jedoch nicht an der Beschlussfassung und Entscheidungsfindung 

der Union beteiligen
14

. 

                                                 
11

  Artikel 7 Absatz 1 des Austrittsabkommens in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 des Protokolls zu 

Irland/Nordirland.  

12
  Artikel 5 Absatz 4 des Protokolls zu Irland/Nordirland und Anhang 2 Abschnitt 23 des genannten 

Protokolls. Kraft des Beschlusses Nr. /2020 des Gemeinsamen Ausschusses vom 17. Dezember 2020 

ist die Verordnung (EG) Nr. 111/2005 diesem Anhang hinzugefügt worden. 

13
  Die Verpflichtung, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 111/2005 für Ausfuhren gilt, ergibt sich aus 

den internationalen Verpflichtungen der Union (Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 

Bekämpfung des illegalen Handels mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen von 1988), vgl. 

Artikel 6 Absatz 1 des Protokolls zu Irland/Nordirland. 
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Die Webseiten der Kommission zu den EU-Rechtsvorschriften im Bereich 

Drogenausgangsstoffe (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_de und 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-

control_de) enthalten allgemeine Informationen. Die entsprechenden Seiten werden 

erforderlichenfalls aktualisiert.   

 

 

Europäische Kommission   

Generaldirektion Steuern und Zollunion 

Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU 

 

                                                                                                                                                 
14

  Sollte ein Informationsaustausch oder eine gegenseitige Konsultation erforderlich sein, so finden sie in 

der durch Artikel 15 des Protokolls zu Irland/Nordirland eingesetzten gemischten beratenden 

Arbeitsgruppe statt. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_de
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